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Als Geschädigter in einem Strafverfahren haben 
Sie bestimmte Rechte, die im Folgenden näher beschrieben sind.

Für weitere Informationen über Ihre Rechte und die Weise, 
wie Sie diese geltend machen können, wenden Sie sich bitte 
an das für Ihren Fall zuständige Gericht.

Die Liste der Gerichte mit Kontaktdaten finden Sie auf der 
Website https://www.sodisce.si/sodisca/seznam_sodisc/
Weitere Informationen über den Verlauf des Strafverfahrens 
und die Rechte des Geschädigten finden Sie auf der 
folgenden Website: nasodiscu.si.

Weitere Informationen (auch außerhalb von 
Gerichtsverfahren) und Organisationen, die Ihnen helfen 
können, finden Sie auf der folgenden Website der Polizei: 
www.policija.si.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund.
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Rechte im Strafverfahren
Im Strafverfahren haben sie das Recht, auf alle Tatsachen hinzuweisen und 
Beweismittel zu beantragen, die für die Feststellung der Umstände bezüg-
lich der Straftat und des vermögensrechtlichen Anspruchs von Bedeutung 
sind und Einsicht in die Akten zu nehmen. Sie haben ferner das Recht, in der 
Hauptverhandlung Fragen an den Beschuldigten, die Zeugen und die Sach-
verständigen zu stellen und deren Aussagen zu kommentieren und zu erläu-
tern. Das Gericht kann Ihnen die Akteneinsicht verweigern, solange Sie nicht als 
Zeuge vernommen worden sind (Artikel 59, 165a, 177, 178, 291, 329 und 334 der 
Strafprozessordnung).

Im Strafverfahren können Sie einen Antrag auf Geltendmachung des vermö-
gensrechtlichen Anspruchs stellen, wenn sie berechtigt sind, einen solchen 
Anspruch im Rechtsstreit zu stellen (Schadenersatz, Rückgabe von Sachen, 
Rückgängigmachung eines Rechtsgeschäfts). Sie müssen den Antrag spezifi-
zieren, begründen und Beweise vorlegen (z. B. den Betrag anführen, Rechnun-
gen vorlegen usw.) (Artikel 100 bis 105, 134 und 241 der Strafprozessordnung). 
Die Geltendmachung eines vermögensrechtlichen Anspruchs ist nicht obliga-
torisch, sondern eine Option, die dem Geschädigten im Strafverfahren zur Ver-
fügung steht.

Jeder Zeuge hat Anspruch auf Kostenerstattung (für die Fahrt zum Gericht, 
Verdienstausfall usw.) gemäß der Ordnung über Kosten des Strafverfahrens 
und die Erstattung von Lohnausfall bzw. Verdienstverlust. Die Erstattung muss 
unmittelbar nach der Vernehmung beantragt werden.

In einem Strafverfahren haben Sie das Recht, Ihre eigene Sprache in der gesetz-
lich vorgesehenen Weise zu verwenden und wesentliche Dokumente überset-
zen zu lassen (Artikel 8 der Strafprozessordnung).

Die gerichtliche Entscheidung, gegen die Sie eine Beschwerde einlegen kön-
nen (Artikel 367 Absatz 4 der Strafprozessordnung), wird Ihnen zusammen mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zugestellt, aus der auch hervorgeht, wann und 
wie die Beschwerde einzulegen ist (Artikel 169 Absatz 7, Artikel 363 und 367 der 
Strafprozessordnung).

Als Geschädigter haben Sie das Recht, über den Stand des Strafverfahrens und 
über rechtskräftige Urteile informiert zu werden, wenn Sie dies beantragen oder 
das Gesetz dies vorsieht (Artikel 65a, Artikel 363 Absatz 6 der Strafprozessord-
nung). Informationen erhalten Sie während der Bürozeiten in der Geschäftsstel-
le der Ermittlungs- oder Strafabteilung des mit Ihrem Fall befassten Gerichts.
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Sie können verlangen, über die Entlassung oder Flucht des Beschuldigten aus 
dem Hausarrest, der Haft oder aus dem Gefängnis benachrichtigt zu werden 
(Artikel 65a der Strafprozessordnung).

Sie haben das Recht auf Schutzmaßnahmen und andere Maßnahmen zur 
Gewährleistung Ihrer persönlichen Sicherheit unter den in der Strafprozess-
ordnung festgelegten Bedingungen, insbesondere auf Vernehmung per Video-
konferenz, Pseudomysierung, Vernehmung in besonders eingerichteten Räum-
lichkeiten, Vernehmung unter Beiziehung eines geeigneten Sachverständigen 
(Artikel 143č, 240 und 240a der Strafprozessordnung) und auf die im Zeugen-
schutzgesetz (ZZPrič) geregelten Schutzmaßnahmen.

Das Gericht muss es Ihnen ermöglichen, unerwünschten Kontakt mit dem Be-
schuldigten zu vermeiden, es sei denn, dieser Kontakt ist für die Durchführung 
des Ermittlungsverfahrens oder des Strafverfahrens unbedingt erforderlich (Ar-
tikel 65 der Strafprozessordnung).

Rechtsbeistand und kostenlose Rechtshilfe
Im Strafverfahren können Sie Ihre Rechte durch einen Rechtsbeistand wahr-
nehmen lassen. Nach dem Gesetz über kostenlose Rechtshilfe (ZBPP) können 
Sie kostenlose Rechtshilfe eines Rechtsanwalts oder eines Rechtsbeistands 
beantragen. Der Antrag auf die Gewährung kostenloser Rechtshilfe ist schrift-
lich auf einem dafür vorgesehenen Formular beim Kreisgericht Ihres ständigen 
oder vorübergehenden Wohnsitzes zu stellen. Weitere Informationen und das 
Formular für den Antrag auf kostenlose Rechtshilfe finden Sie auf der Webseite 
https://nasodiscu.si/bpp.

Andere Rechte, die Sie außerhalb des 
Strafverfahrens geltend machen können
Als Geschädigter in einer Straftat haben Sie im Rahmen von Sozialschutzleis-
tungen gemäß dem Sozialschutzgesetz (ZSV) Anspruch auf kostenlose Unter-
stützung für Opfer von Straftaten, die fachliche Unterstützung und Beratung 
durch das zuständige Zentrum für soziale Arbeit umfasst.

Wenn Sie Opfer einer vorsätzlichen Gewalttat oder ein Angehöriger eines Op-
fers sind, dessen Tod durch eine vorsätzliche Gewalttat verursacht wurde, haben 
Sie Anspruch auf eine Entschädigung nach dem Opferentschädigungsgesetz 
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(ZOZKD). Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung des vorgeschriebenen 
Formulars an das Justizministerium zu richten. Über die Gewährung einer Ent-
schädigung entscheidet eine von der Regierung der Republik Slowenien er-
nannte Kommission.

Als Geschädigter in einem Strafverfahren haben sie auch 
bestimmte Pflichten:

Pflichten des Geschädigten
Wenn Sie als Zeuge vorgeladen werden, sind Sie verpflichtet, der Vorladung 
Folge zu leisten, und auszusagen, sofern in der Strafprozessordnung nicht 
anders bestimmt ist (Artikel 234 der Strafprozessordnung); falls Sie der Vor-
ladung nicht Folge leisten können, müssen Sie Ihr Ausbleiben entschuldigen 
(Artikel 62a der Strafprozessordnung). Bitte geben Sie in Ihrer Entschuldigung 
Ihre Kontaktdaten an, damit das Gericht mit Ihnen einen neuen Termin verein-
baren kann.

Sie sind verpflichtet, dem Gericht jede Änderung der Anschrift oder des Wohn-
sitzes mitzuteilen (Artikel 66 der Strafprozessordnung).

Sie dürfen das Verfahren nicht absichtlich verzögern, denn das Gericht kann 
Ihnen ein Bußgeld auferlegen, wenn Ihre Handlungen offensichtlich auf eine 
Verzögerung des Verfahrens abzielen (Artikel 140 der Strafprozessordnung).

Sie müssen sich im Verfahren respektvoll verhalten, denn das Gericht kann 
Ihnen ein Bußgeld auferlegen, wenn Sie in Ihren Schriftstücken oder in Ihren 
Äußerungen das Gericht oder eine andere im Verfahren beteiligte Person be-
leidigen (Artikel 78 der Strafprozessordung).

Unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens haben Sie die entsprechenden 
Gerichtsgebühren sowie die Kosten für Ihre Vorführung, für die Verschiebung 
der Ermittlungshandlung oder der Hauptverhandlung, für die Unterlassung der 
Einreichung einer angekündigten Beschwerde und andere durch Ihr Verschul-
den verursachte Verfahrenskosten zu bezahlen (Artikel 94 der Strafprozess-
ordnung).
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